
60 Arbeitnehmer i.S.v. Abs.1 Satz2 Nr.2 beschäftigt wer-
den, mindert sich die Erstattungsforderung bei einer Be-
schäftigung von 21 bis 40 Arbeitnehmern um zwei Drit-
tel und bei einer Beschäftigung von 41 bis 60 Arbeitneh-
mern um ein Drittel. Berechnet wird die Arbeitnehmer-
zahl nach Maßgabe des §147a Abs.1 Satz2 Nr.2 SGB III;
dabei ist nicht allein auf die Beschäftigten eines Betriebes
abzustellen, vielmehr sind mehrere Betriebe zusammen-
zurechnen.25 Eine nachträgliche Minderung der Erstat-
tungsforderung ist nach §147a Abs.2 Nr.1 SGB III mög-
lich.

V. Umfang und Verjährung

Der Arbeitgeber hat das für maximal zwei Jahre ge-
währte Arbeitslosengeld bzw. die Arbeitslosenhilfe nebst
den auf diese Leistungen entfallenden Beiträgen zur ge-
setzlichen Kranken- und Renteversicherung sowie zur so-
zialen Pflegeversicherung dem Arbeitsamt zu erstatten,
wie im Einzelnen §147 Abs.4 SGB III regelt.

Die Erstattungspflicht endet, wenn der Arbeitslose für
720 Kalendertage (§139 SGB III) Leistungen bezogen
hat, die Voraussetzungen des §147a Abs.2 SGB III vorlie-
gen oder der Arbeitslosen aus dem Leistungsbezug aus-
scheidet.

Die Ansprüche der BfA auf Erstattung verjähren analog
§25 Abs.1 SGB IV in vier Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem sie fällig geworden sind.26

Hinweise

zur Vertragsgestaltung

y Balanced Scorecard (BSC)

– Flexibilisierung zusätzlichen Arbeitsentgelts

von RAin FAinArbR Daniela Range-Ditz, Rastatt*

I. BSC – Begriff und System

Das von Kaplan und Norton1 entwickelte Konzept der Ba-
lanced Scorecard (BSC) stellt ein kennzahlengestütztes
Management-System dar, mit dem entgegen bisheriger
Kennzahlensysteme eine umsetzungsorientierte und ins-
besondere an der Unternehmensstrategie ausgerichtete
Steuerung möglich werden soll. Planung- und Leis-
tungsmessung werden nicht mehr einseitig an Finanzzie-
len orientiert, sondern vielmehr zu einer umfassenderen
Betrachtung unter Einbeziehung nicht finanzieller Zie-
le, („weicher“ Ziele) weiter entwickelt. Dabei werden so-
wohl Vergangenheit als auch zukunftsorientierte strategi-
sche Messgrößen einbezogen. Das System baut wesentlich
auf vier Säulen auf:

– Erfolgs-/Finanzperspektive

Hier werden die wichtigsten finanziellen Ziele des Unter-
nehmens vorgegeben, wobei alle Ziele und Kennzahlen
der BSC mit einem Ziel der finanziellen Perspektive ver-
bunden sein müssen.

– Kundenorientierung

Hierfür sind maßgeblich die Kunden- und Marktsegmente
sowie deren ständige Pflege und Bearbeitung. Im Rahmen

der BSC werden Kennzahlen herausgearbeitet, die die
Leistung der Mitarbeiter hierbei wesentlich voranbringen
sollen.

– Interne Unternehmensprozesse

Maßgeblich bei diesem Aspekt ist die Identifikation mit
erfolgskritischen Prozessen mit dem Schwerpunkt, Orga-
nisationselemente zu verbessern.

– Lern- und Entwicklungsperspektive

Im Rahmen dieser Perspektive sollen Ziele und Leistungs-
treiber für eine lernende Organisation entwickelt werden,
hier wird also wesentlich die Zusammenarbeit und Lernfä-
higkeit hinsichtlich der Mitarbeiter, Abstimmung der Sys-
teme und Prozesse zur Zielerreichung der anderen drei
Perspektiven beurteilt.

Der arbeitsrechtliche Bezug ergibt sich durch die An-
knüpfung dieser Kennzahlen an Bonusleistungen: Ein zu-
sätzlicher, in der Regel variabler Vergütungsbestandteil,
der in zeitlich festgesetzten Abläufen neben der Grundver-
gütung ausgezahlt wird. Je nach den Unternehmensbedin-
gungen können diese gleichrangigen Perspektiven auch je-
derzeit durch weitere ergänzt und/oder ersetzt werden.

Letztendlich knüpft also die Zahlung an die Erreichung
persönlicher und unternehmensbezogener sowie kunden-
orientierter Ziele an. Neben den wirtschaftlichen Eck-
daten, kann z.B. dabei auch auf das Ergebnis der Abtei-
lung oder die Aufgabenerfüllung, Termintreue, Arbeits-

25 BSG v. 14. 12.2000 – B 11 AL 19/00 R, NZA-RR 2001, 441
(443).

26 BSG v. 22. 3. 2001 – B 11 AL 70/00 R, SozR 3–4100 §128
Nr.12.

* Kanzlei Dr. Ditz & Kollegen, Rastatt.
1 Vgl. Kaplan und Norton 1992, Balanced Scorecard Harvard

Business Review , Januar, Februar, S. 71–79.
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qualität, Arbeitsquantität, ergebnisorientierte Zusammen-
arbeit mit Kollegen sowie Führungsleistungen aufgebaut
werden.

II. Abgrenzung zu anderen variablen
Vergütungsbestandteilen

1. Provision

Anders als eine Bonusregelung wird die Provision in der
Regel als Gegenleistung für die Vermittlung und Ab-
schluss von Verträgen mit dem Arbeitgeber bezahlt. Bei
der Provision ist damit zwar auch eine Erfolgsorientierung
maßgebend, jedoch ist hier das Anknüpfungskriterium
meist auf die Vermittlung des Vertragsabschlusses redu-
ziert.

2. Prämie

Auch Prämien knüpfen regelmäßig an besondere Arbeits-
leistungen oder ein bestimmtes Verhalten des Arbeitneh-
mers an, das in einem besonderen betrieblichen Interesse
besteht. Denkbar sind hier Pünktlichkeits- und Anwesen-
heits-, Mengen- oder Ersparnisprämien. Auch hier wird
aber ebenfalls nur an eine einzelne, meist von Arbeit-
geberseite einseitig festgesetzte Voraussetzung ange-
knüpft.

3. Tantieme

Anknüpfungspunkt ist hier das Betriebsergebnis. Die
Einflussnahme des einzelnen Arbeitnehmers auf das Er-
zielen einer solchen Tantieme ist damit häufig eher gering
(Ausnahme: entsprechende Führungspositionen).

4. Gratifikation

Schließlich knüpfen auch die Gratifikationen an andere
Kriterien an als die Regelung einer BSC: Am häufigsten
werden diese zu Weihnachten, zum Urlaub oder anlässlich
eines Jubiläums gewährt. Bei einer Gratifikation steht die
Belohnung für bisher erbrachte Betriebstreue einerseits
und oftmals auch die Bindung des Arbeitnehmers an den
Betrieb in Zukunft im Vordergrund. Eine konkrete Ar-
beitsleistung wird üblicherweise im Rahmen der Gratifika-
tionszahlung nicht vorausgesetzt.

III. Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer
BSC

1. Zielvereinbarungen

Neben einem möglichst transparenten Informationsfluss
zwischen sämtlichen an einer BSC beteiligten Personen
erfordert die BSC vertragstechnisch klare Rahmen-
regelungen, um den Bonus gewähren zu können.

Wesentliche Grundlage hierfür ist die sorgfältige Erarbei-
tung von Zielvereinbarungen. In der Regel werden Ziel-
vereinbarungen für ein Geschäftsjahr oder sonstige kalen-
dermäßig abgrenzbare Zeiträume abgeschlossen. Da
die Zielerreichung an die Zusatzvergütung unmittelbar ge-
koppelt ist, bedarf sie möglichst schriftlicher und klar ver-
ständlicher Form.

Eine solche Rahmenvereinbarung könnte wie folgt aus-
gestaltet sein:

Gestaltungsvorschlag:

Zielvereinbarung – Rahmenvereinbarung

Zielvereinbarung 2. Halbjahr 2003

zwischen

Firma .............................

und

Herrn/Frau ............................ (im folgenden AN):

Unter Bezugnahme auf den zwischen den Parteien beste-
henden Arbeitsvertrag vom ..................... wird zwischen
AN und der Firma nachfolgende Zielvereinbarung getrof-
fen:

1. Zusammensetzung und Berechnung der Zielprämie

Die Zielprämie beträgt ........................ . brutto. Voraus-
setzung für das Entstehen der Zielprämie ist, ob und inwie-
weit die nachfolgend unter 2 definierten Ziele erreicht
werden. Entsprechend der wirtschaftlichen Ergebnisse der
Firma wird die so sich ergebende Zielprämie der Rege-
lung unter 3. angepasst.

2. Persönliche Ziele

Die nachfolgenden Ziele sind mit jeweils 25% gleichge-
wichtig (balanced).

Die Zielprämie berechnet sich dann unter Berücksichti-
gung der persönlichen Zielerreichung wie folgt:

Ziel 1 ........... % aus . ................ = . .................. brutto

Ziel 2 ............% aus . ................. = . .................. brutto

Ziel 3 ............% aus . ................. = . .................. brutto

Ziel 4 ............% aus EUR ............. = EUR ............... brutto

Gesamtbetrag = . ................... brutto

3. Unternehmensziele

Das Unternehmensziel der Firma beträgt für das 2. Halb-
jahr 2003 ......................... ebit (earnings before interest
and taxes).

Die Zielprämie wird unter Beachtung der oben errech-
neten persönlichen Ziele je nach Unternehmensziel wie
folgt angepasst:

....................................

4. Fälligkeit

Die Zielprämie wird mit Ablauf des auf die Feststellung
des Jahresabschlusses folgenden Monates zur Zahlung fäl-
lig. Die Auszahlung erfolgt über die daraufhin folgende
Gehaltsabrechnung.

5. Befristung

Die vorstehende Zielvereinbarung gilt von ... bis ... und
endet mit diesem Tage. Grund für die Befristung ist die
jährlich/halbjährlich stattfindende Überarbeitung und
Neuausrichtung der Ziele.
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6. Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedür-
fen ebenso wie die Aufhebung dieses Schriftformerforder-
nisses der Schriftform.

............................, den ........................

............................. .............................
Arbeitgeber Arbeitnehmer

Alternativ zu Ziff.2 und 3 könnte die Regelung der Ziel-
vereinbarung wie folgt gestaltet werden:

Die Zulage ist abhängig von den vorgegebenen Kennzah-
len, die der Arbeitgeber festlegt. Dabei wird i.d.R. pro
Kennzahl ein Minimal- und ein Zielwert angegeben;
ebenso wird auch die Gewichtung der Kennzahlen unter-
einander festgelegt(Punktebewertungstabelle). Der Arbeit-
geber kann Kennzahlen, Minimal- und Zielwerte sowie die
Gewichtung jeweils ab dem darauffolgenden Abrech-
nungszeitraum ändern. Er kann die Vorgaben um weitere
Kennzahlen ergänzen oder diese ersatzlos streichen. Erfol-
gen keine Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen,
so gelten die Bedingungen der vorhergehenden Abrech-
nungszeitraumes weiter. Als Kennzahlen kommen ins-
besondere in Betracht:

...

Die Zulage wird auf der Grundlage der BSC anteilig im
Verhältnis der erreichten Punkte zu den maximal erreich-
baren Punkten gewährt.“

2. Befristung der Regelung

Die Befristung einer BSC ist grundsätzlich möglich. Aller-
dings muss auch für die Befristung einer einzelnen Ver-
tragsbedingung ein sachlicher Grund gem. §14 Abs.1
TzBfG gegeben sein, falls die unbefristete Regelung nur
im Wege einer Änderungskündigung gem. §2 KSchG ge-
ändert werden könnte. Je mehr in den Kernbereich des
Arbeitsverhältnisses eingegriffen wird, und damit auch die
Vergütungsregelungen dem Änderungskündigungsschutz
unterliegen, um so höher sind die Anforderungen an
den Sachgrund für die Befristung zu stellen. Je geringer
also der variable Anteil, gemessen am Grundgehalt, um so
geringer auch die Anforderungen an den sachlichen
Grund. Beträgt allerdings der variable Anteil 30 oder 40%
im Verhältnis zum Festgehalt, umso gewichtiger muss der
sachliche Grund sein. Die Abänderung der Vorgaben der
BSC kann nur für die Zukunft erfolgen, rückwirkend ist
diese ausgeschlossen. Da die Ziele sich üblicherweise
während der Laufzeit ändern, kann die Befristung bereits
hierin ihren sachlichen Grund haben.

3. Freiwilligkeitsvorbehalt

Zwar können auch Vergütungszusagen nach BSC grund-
sätzlich „freiwilligen und ohne Einräumung eines Rechts-
anspruches für die Zukunft“ erfolgen, allerdings gilt auch
hier, dass ein solcher Vorbehalt nicht zur rückwirkenden
Versagung eines Vergütungsanspruchs aufgrund BSC füh-
ren kann. Da es sich insoweit um eine Vergütung handelt,
die zumindest auch an persönliche und leistungsabhängige
Ziele des einzelnen Arbeitnehmers anknüpft, hat der Ar-
beitnehmer in einem solchen Fall Anspruch auf die Ge-
genleistung für seine Arbeitsleistungen erworben. Sind in
den Folgejahren jedoch noch keine Leistungen erbracht

worden und ist auch sonst kein schutzwürdiges Vertrauen
des Arbeitnehmers entstanden, so kann für die Zukunft
von einer BSC-Vereinbarung ganz oder teilweise wieder
abgewichen werden. Allerdings sind auch hierbei stets die
Grundsätze billigen Ermessens §315 BGB zu berücksich-
tigen.

Der Freiwilligkeitsvorbehalt könnte wie folgt geregelt
werden:

Gestaltungsvorschlag:

„Die Zulage gewährt der Arbeitgeber freiwillig. Sie kann
jederzeit nach billigem Ermessen widerrufen werden. Die
Zahlung der Zulage begründet auch nach wiederholter
Leistung und auch ohne ausdrücklichen Widerrufsvor-
behalt keinen Rechtsanspruch für die Zukunft. Bei der Be-
rechnung von Abfindungen bleibt sie unberücksichtigt.“

4. Widerrufsvorbehalt

Auch hier kann die variable Zusatzvergütung unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes gewährt werden.
Handelt es sich jedoch um vorformulierte Arbeitsverträge,
so kann ein Änderungsvorbehalt gem. §308 Nr.4 BGB
unzulässig sein. Maßgeblich ist dann hierfür, ob die Ände-
rung oder Abweichung von der zugesagten Leistung unter
Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen für den Ar-
beitnehmer unzumutbar ist. Im Falle des Widerrufes der
BSC-Vergütung sollte daher der Widerrufsgrund ebenfalls
präzise sowohl im Hinblick auf Leistungsgrund als auch
auf Leistungshöhe hin geprüft werden.

IV. Beteiligung des Betriebsrats

Gemäß §87 Abs.1 Nr.10 BetrVG steht dem Betriebsrat
ein Mitbestimmungsrecht in den Fragen der betrieblichen
Lohngestaltung, insbesondere bei der Aufstellung von
Entlohnungsgrundsätzen und der Einführung und Anwen-
dung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Ände-
rung zu. Der Betriebsrat hat somit ein umfassendes Mit-
bestimmungsrecht bei der Einführung einer BSC.

Parallel dazu ist das Mitbestimmungsrecht nach §87
Abs.1 Nr.11 BetrVG zu beachten, wonach der Betriebs-
rat bei der Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze so-
wie vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, ein-
schließlich der Geldfaktoren selbst mitzubestimmen hat.
Diese Vorschrift ist etwas weiter gefasst als §87 Abs.1
Nr.10 BetrVG, da hier der Betriebsrat die Festlegung aller
Bezugsgrößen für den Leistungslohn mitbestimmen kann.

Nach §94 Abs.2 BetrVG hat der Betriebsrat darüber hi-
naus ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht hinsichtlich
der Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze. Ge-
rade diese sind wesentlicher Bestandteil für die Erfassung
der zusätzlichen Vergütung nach BSC.

Eine Betriebsvereinbarung bei einer BSC könnte daher
z.B. wie folgt aussehen:

Gestaltungsvorschlag:

Betriebsvereinbarung BSC/Zielvereinbarungen

„1. Gegenstand und Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung regelt die Umsetzung der
BSC durch Zielvereinbarungen und Mitarbeitergespräche
bei der Firma .........................

Sie gilt für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mit denen Zielvereinbarungen abgeschlossen werden.
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2. Zielsetzung

Mit Hilfe der Zielvereinbarungen soll es den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ermöglicht werden, die Arbeit ei-
genverantwortlich zu gestalten und durchzuführen.

3. Beteiligter Personenkreis

Zielvereinbarungsgespräche werden geführt:

1. Mit allen bereits im Betrieb beschäftigten Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen der ................................. Abteilung,
................................ Abteilung sowie

2. allen neu Angestellten für die genannten Abteilungen
unmittelbar nach Ablauf der Probezeit.

4. BSC

Die Firma setzt die Unternehmensziele in einer für das ge-
samte Unternehmen geltenden und je einer auf die drei
Bereiche a, b, und c bezogenen Scorecard fest. Die vor-
handenen Scorecards werden in eine allgemein verständli-
che Form für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über-
setzt und somit nachvollziehbar mitgeteilt. Sie werden ver-
öffentlicht und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ausgehändigt.

Die BSC wird ständig überwacht, mindestens halbjährlich
jeweils am ....................... oder am .............................. Der
Betriebsrat wird an diesem Verfahren beratend beteiligt.

5. Zielvereinbarungen

Unter Beachtung der BSC der jeweiligen Bereiche werden
in Zielvereinbarungsgesprächen zwischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern und deren direkten Vorgesetzten mit
Personalverantwortung Zielvereinbarungen abgeschlos-
sen.

Auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne
Führungsaufgaben können auch Gruppenvereinbarungen
abgeschlossen werden, insbesondere, wenn sich die Tätig-
keiten der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nur wenig voneinander unterscheiden.

Die Ziele werden wie folgt unterschieden:

– fachliche Ziele, die sich an den Tätigkeitsbeschreibun-
gen der jeweiligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
orientieren,

– auf Kommunikation und Zusammenarbeit in den Teams
bezogene Ziele und

– individuelle, insbesondere auf Mitarbeiterqualifikation
bezogene Ziele.

Ziele werden vereinbart, nicht von den Vorgesetzten ein-
seitig festgesetzt. Hierbei müssen einerseits die Ziele des
Unternehmens sowie andererseits die Fähigkeiten und In-
teressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksich-
tigt werden.

An die Ziele werden folgende Anforderungen gestellt:

– Überprüfbarkeit der Ziele, d.h. das Erreichen der Ziele
muss von der/dem betroffenen Mitarbeiter/in beurteilt
werden können,

– Erreichbarkeit der Ziele und

– Übereinstimmung der Ziele der individuellen Zielver-
einbarungen mit denen der Unternehmensziele und
Strategien.

Innerhalb der Zielvereinbarungen verpflichtet sich das
Unternehmen gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zur aktiven Unterstützung beim Erreichen der
vereinbarten Ziele, insbesondere durch Qualifizierungs-
maßnahmen, die sich aus den Anforderungen der Tätig-
keitsbeschreibungen ergeben.

6. Mitarbeitergespräche

Die Zielvereinbarungen werden in der Regel für ein halbes
Jahr abgeschlossen. Die dazu erforderlichen Mitarbeiter-
gespräche sollen spätestens ................................ Wochen
vor der jeweiligen Laufzeit der Zielvereinbarung durch-
geführt und abgeschlossen sein.

Das Ergebnis der Mitarbeitergespräche ist im Zielerei-
chungsbogen schriftlich niederzulegen und wird sowohl
vom Vorgesetzten als auch von den betroffenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern unterschrieben. Spätestens nach
.......................... Wochen/Monaten erfolgt eine Überprü-
fung der vereinbarten Ziele in einem Zielerreichungs-
gespräch. Diese Überprüfung dient dazu, festzustellen, ob
die vereinbarten Ziele erreicht werden können oder even-
tuell modifiziert werden müssen. Die Zielereichungs-
gespräche werden wie die Zielvereinbarungsgespräche
vorbereitet und durchgeführt.

7. Konfliktlösung

Die Betriebsparteien sind sich darüber einig, dass Kon-
flikte in sachlicher Weise angesprochen und mit dem bei-
derseitigen Willen zur Einigung einer Lösung zugeführt
werden sollen. Wird dennoch eine Übereinstimmung nicht
erzielt, so vereinbaren die Betriebsparteien folgende Mög-
lichkeiten der weiteren Vorgehensweise:

Kommt zu bestimmten Punkten eine Einigung zwischen
dem Mitarbeiter und dem unmittelbaren Vorgesetzten nicht
zustande, so kann der/die Mitarbeiter/in ihre/seine anders
lautende Meinung schriftlich niederlegen und ein Eini-
gungsgespräch mit dem nächsthöheren Vorgesetzten her-
beiführen. Auf Wunsch des/der Mitarbeiter/in kann ein
Mitglied des Betriebsrats oder eine andere Person ihrer/
seiner Wahl jederzeit an diesem Gespräch teilnehmen.
Wird eine Einigung dennoch nicht erzielt, so kommen
§§84, 85 BetrVG nicht zur Anwendung.

8. Verknüpfung mit Entgelt

Die von der Firmenleitung zu Beginn der Laufzeit des
1. Halbjahres festgelegte Zielereichungsprämie ist zu-
nächst für dieses Halbjahr bindend. Die Zielprämie wird
nach Ablauf dieses Halbjahres erstmals ausbezahlt.

9. Schlussbestimmungen

Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft
ab ........ und endet am ......., ohne dass es einer Kündigung
bedarf.

Geschäftsleitung und Betriebsrat vereinbaren, rechtzeitig
eine neue bzw. überarbeitete Betriebsvereinbarung aus-
zuhandeln, die mit Wirkung vom ....... in Kraft treten wird.

..............., den ...................

...........................................................................

Geschäftsführung und Betriebsratsvorsitzender
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V. Zusammenfassung

Angesichts der Vielfalt der mittels einer BSC berücksich-
tigungsfähigen Anknüpfungspunkte, die sich unmittelbar
auf die Zusatzvergütung auswirken, bedarf jedwede Rege-
lung äußerst sorgfältiger Ausarbeitung, was v.a. für die
Zielvereinbarung und deren rechtlichen Folgen gilt. Be-
reits zugesagte Vergütungsbestandteile nach BSC sind
während des laufenden Bezugzeitraumes nicht abänderbar,
allerdings können regelmäßig aufgrund der bestehenden
Instrumentarien Freiwilligkeit- oder Widerrufsvorbehalt
zukünftige Vergütungszusatzregelungen der BSC versagt
werden.

Hierbei sollten jedoch die nun aus §310 Abs.4 Satz2
BGB ergebenen Konsequenzen bei Formulararbeitsverträ-

gen ebenso berücksichtigt werden wie die Grundsätze des
billigen Ermessens nach §315 BGB. Von Bedeutung ist
hierbei auch, in welchem Verhältnis die Festvergütung ei-
nerseits und die nach BSC gewährte Zusatzvergütung an-
dererseits stehen.

Bei den Rechten des Betriebsrates sind die §§87 Abs.1
Nr.10, 11 BetrVG sowie die Möglichkeiten der erzwing-
baren Mitbestimmung im Rahmen von Beurteilungsgrund-
sätzen nach §94 Abs.2 BetrVG zu berücksichtigen.

Die BSC ist ein äußerst differenziertes Zusatzvergütungs-
system mit der Möglichkeit, auch flexibel auf Veränderun-
gen des Marktes reagieren zu können; aufgrund des nicht
unerheblichen Verwaltungsaufwandes dürfte die Anwen-
dung allerdings eher für größere mittelständische und
Großunternehmen in Betracht kommen.

Hinweise

zu Klagen und Anträgen

y Fehler bei der Antragstellung im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren

von RiArbG Dr. Christian Ehrich, Köln

I. Einleitung

In mehreren Entscheidungen hat das BAG Unterlassungs-
und Feststellungsanträge von Betriebsräten bezüglich be-
triebsverfassungswidriger Maßnahmen des Arbeitsgebers
im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren für unbegrün-
det erachtet, weil sie als so genannte Globalanträge auch
Fallgestaltungen erfassten, in denen ein betriebsverfas-
sungswidriges Verhalten des Arbeitgebers nicht gegeben

war.1 Zwar werden Globalanträge vom BAG als grds. zu-
lässig angesehen, da sie dem Bestimmtheitserfordernis ge-
nügten und es in der Zwangsvollstreckung nicht zu Un-
klarheiten kommen könne. Jedoch soll ein Antrag – wie
das BAG insoweit fast schon textbausteinmäßig ausführt –
dann insgesamt unbegründet sein, wenn er so global ge-
fasst sei, dass er auch Fallgestaltungen zum Inhalt habe,
in denen die Maßnahmen des Arbeitgebers nicht mit-
bestimmungswidrig seien. Besonders bemerkenswert
sind die Ausführungen des ersten Senats des BAG in dem
Beschluss vom 3.5.1994 zum Bestehen eines allgemeinen
Unterlassungsanspruchs des Betriebsrats bei mitbestim-
mungswidrigen Maßnahmen des Arbeitgebers.2 In aller
Ausführlichkeit billigt der Senat unter ausdrücklicher Auf-
gabe seiner früheren gegenteiligen Rechtsprechung dem
Betriebsrat zunächst einen allgemeinen Unterlassungs-
anspruch3 zu und sieht auch im zugrundeliegenden Sach-
verhalt einen Verstoß des Arbeitgebers gegen das Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrats aus §87 Abs.1 Nr.10
BetrVG, hält dann aber – relationstechnisch in bedenk-
licher Weise – den Antrag des Betriebsrats gleichwohl für
unbegründet, weil er alle künftigen Änderungen der Zula-
gen erfasse, obwohl ein so weitgehendes Mitbestim-
mungsrecht nicht bestehe.

II. Bedeutung für die Praxis

Aufgrund dieser Entscheidungen des BAG muss der Be-
triebsrat, der sich im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfah-
ren gegen betriebsverfassungswidrige Maßnahmen des Ar-

1 S. etwa BAG v. 3. 5.1994 – 1 ABR 24/93, AP Nr.23 zu §23
BetrVG 1972 (Unterlassung der einseitigen Änderung von über-
tariflichen Zulagen durch den Arbeitgeber ohne vorherige
Durchführung des Mitbestimmungsrechts nach §87 Abs. 1
Nr.10 BetrVG); v. 6. 12.1994 – 1 ABR 30/94, AP Nr. 24 zu §23
BetrVG 1972 (Unterlassung der Zuweisung von anderen Auf-
gabenbereichen gegenüber Mitarbeitern ohne vorherige Zustim-
mung des Betriebsrats); v. 19. 7. 1995 – 7 ABR 60/94, AP Nr. 25
zu §23 BetrVG 1972 (Unterlassung der Bekanntgabe von Be-
triebsratskosten durch den Arbeitgeber innerhalb und außerhalb
von Betriebsversammlungen); v. 21. 9. 1999 – 1 ABR 40/98, AP
Nr.21 zu §99 BetrVG 1972 Versetzung (Feststellung der Mit-
bestimmungspflichtigkeit von Auslandsdienstreisen der Mit-
arbeiter mit mindestens einer auswärtigen Übernachtung gem.
§§ 99, 100 BetrVG). Ebenso BVerwG v. 3. 12. 2001 – 6 P 12/00,
NZA-RR 2002, 666 (Feststellung des Bestehens von Mitbestim-
mungsrechten des Personalrats bei der Anordnung von Mehr-
arbeit und Überstunden gegenüber den Mitarbeitern).

2 BAG v. 3. 5.1994 – 1 ABR 24/93, AP Nr.23 zu §23 BetrVG
1972.

3 Einzelheiten zum allgemeinen Unterlassungsanspruch des Be-
triebsrats s. bei Weber/Ehrich/Hörchens/Oberthür, Handbuch
zum Betriebsverfassungsrecht, 2.Aufl. 2003, Teil H Rz. 40 ff.
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